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Vertraulichkeitserklärung zum Vergabeverfahren  
„Betrieb von Windows-, Unix-Server- und Virtualisierungs-Infrastrukturen" 
 
ZDF Kennziffer: ZDF-127-NOV-26-010 
 
  

§ 1 Präambel 

 

Das ZDF geht davon aus, dass den Bewerbern/Bietern im Laufe des Vergabeprozesses 
vertrauliche Informationen bekannt werden, die berechtigte Sicherheitsinteressen des ZDF 
betreffen. Aus einer unbefugten Weitergabe dieser Informationen an Dritte können sich Risiken 
für die IT-Sicherheit und den Datenschutz im ZDF ergeben. Die weitere Teilnahme am 
Vergabeprozess steht daher unter dem Vorbehalt des Abschlusses dieser Vereinbarung.       

 

§ 2 Grundpflichten 

 

Der Bewerber/Bieter ist verpflichtet, alle Informationen, die gemäß § 3 als vertraulich bezeichnet 
werden, vertraulich und sorgsam zu behandeln und ausschließlich für die Teilnahme am 
Vergabeprozess zu verwenden.  

 

§ 3 Vertrauliche Informationen 

 
(1) Vertraulich sind alle Informationen, die dem Bewerber/Bieter und den von ihm betrauten 

Mitarbeiterkreis im Zusammenhang mit dem Vergabeprozess bekannt werden und die 
nicht offenkundig sind (vertrauliche Informationen).  

 
(2) Als vertraulich gelten insbesondere die dem Bewerber/Bieter übermittelten 

Vertragsunterlagen. Vertraulich sind weiterhin Informationen über betriebsinterne 
Vorgänge und Geschäftsgeheimnisse des ZDF. Vertrauliche Informationen können auch 
solche Informationen sein, die während einer mündlichen Präsentation oder während 
eines Vergabegesprächs bekannt werden.  

 
(3) Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt unabhängig davon, ob die betreffende Information 

ausdrücklich als vertraulich gekennzeichnet wurde.  

 
(4) Als vertraulich gelten auch grundsätzlich alle Informationen, die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen unterliegen.  

 
(5) Nicht als vertraulich im vorgenannten Sinne gelten Informationen: 
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- die zum Zeitpunkt der Mitteilung offenkundig sind oder ohne Verschulden des 

Bewerbers/Bieters offenkundig werden, 

 
- die nach einer ausdrücklichen, schriftlichen Erklärung der Hauptabteilung  

Rechtemanagement und Zentraleinkauf als nicht oder nicht mehr vertraulich 
bezeichnet werden oder  

 
- die vom ZDF auf der Internetseite www.simap.eu veröffentlicht werden. 

 

§ 4 Verhaltenspflichten 

 
(1) Vertrauliche Informationen dürfen ausschließlich für die Teilnahme am Vergabeprozess 

verwendet werden. 

 
(2) Der Bewerber/Bieter versichert, vertrauliche Informationen genauso sorgfältig wie eigene 

Betriebsinterna zu behandeln und nur dem für den Vergabeprozess erforderlichen 
internen und externen Mitarbeiterkreis Kenntnis hierüber zu verschaffen. Der 
Bewerber/Bieter wird alle mit dem Vergabeprozess befassten, internen und externen 
Mitarbeiter auf den Inhalt dieser Vereinbarung und die Pflicht zur Vertraulichkeit 
hinweisen. Nachunternehmer und Berater werden - hinsichtlich der Regelungen aus der 
Verschwiegenheitserklärung - den externen Mitarbeitern i.S.d § 4 (2) gleichgestellt. 

 
(3) Im Übrigen erfolgt eine Weitergabe der vertraulichen Informationen an Dritte nur nach 

ausdrücklicher, vorheriger schriftlicher Zustimmung der Hauptabteilung 
Rechtemanagement und Zentraleinkauf oder aufgrund einer richterlichen oder 
behördlichen Anordnung. Von der Herausgabe der vertraulichen Informationen aufgrund 
einer richterlichen oder behördlichen Anordnung ist die Hauptabteilung 
Rechtemanagement und Zentraleinkauf unverzüglich, und soweit möglich im Voraus, in 
Kenntnis zu setzen. 

 
(4) Der Bewerber/Bieter trifft geeignete Sicherheitsvorkehrungen zur Aufbewahrung der 

übermittelten, vertraulichen Informationen. Der Bewerber/Bieter wird alle in elektronischer 
oder schriftlicher Form vorliegenden, vertraulichen Informationen, sobald diese nicht mehr 
benötigt werden (spätestens nach Vergabe oder Aufhebung der Ausschreibung), durch 
geeignete Verfahren sicher löschen bzw. vernichten. Insbesondere gilt dies für die 
übermittelten Vergabe- und Vertragsunterlagen.  

 
(5) Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sind zu beachten. 

 
  
(6) Der Bewerber/Bieter verpflichtet sich gegenüber dem ZDF, jederzeit über die Einhaltung 

der vorgenannten Bestimmungen Auskunft zu geben. 
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§ 5 Vertragsdauer    

 

Diese Vereinbarung wird für die Dauer von 5 Jahren geschlossen. Sie gilt unabhängig von der 
weiteren Teilnahme und dem Abschneiden des Bewerbers/Bieters am Vergabeprozess.  

 

§ 6 Schriftformgebot 
 
Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen dieser 
Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

 

§ 7 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Mainz. Das ZDF ist jedoch berechtigt, auch 
an jedem anderen gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstand zu klagen. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 

 

Firmenbezeichnung/Firmenstempel 

 

 

 

_______________________ _________________________ 

Ort/Datum Unterschrift(en) 

 

 

 

 

 


